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Bundesland 

Niederösterreich 

Kurztitel 

NÖ Jagdgesetz 1974 

Kundmachungsorgan 

LGBl. 6500-29 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 84/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 26b 

Inkrafttretensdatum 

26.08.2015 

Text 

§ 26b 

Meldepflicht des Einzelpächters 

Der Jagdpächter hat, sofern er nicht in dem Verwaltungsbezirk, in dem das Jagdgebiet gelegen ist, 
seinen Hauptwohnsitz hat, einen in diesem Verwaltungsbezirk mit Hauptwohnsitz wohnhaften Vertreter 
zu bestellen und dem Obmann des Jagdausschusses und der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu 
geben. 


